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    .   4476«
Von dem Herrn stellv. LivlLndischen Gouver

neur ist dem verabschiedeten Feldwebel Ebräer
Rafael Schlomowitsch Porogowd die Concession zur
Erösfnuug eintrr photographischen Anstalt in der
Moskauer Vorstadt in dem an der Romanowka
Nr. 14 belegenen Hanse ertheilt werden.

Nr. 4476.
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In Folge desfallsigen Antrages des Herrn

Livländischen Gouvernements-Procureurs wird
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung
sämmtlichen Polizeibehörden Livlands hierdurch
aufgetragen, nach den Kanonieren des Badenschen
Artillerie-Regiments Nr. 14, Ernst Emil Zimmer,
welcher sich auch Ernst Galler nennt, und Alois
Kerner, auf welche der Verdacht fällt einen Kasten
mit 42,000 Mark entwandt zu haben, sorgfälltige
Nachforschungen anzustellen und dieselben im Er
mittelungssalle arrestlich einzuzichen.

Das Signalement des Ernst Zimmer ist
Folgendes: Er ist 23 Jahre alt, 1,66 Meter groß,
von strammer Haltung, hat dunkeles Haar und Wunzen,

ein frisches Gesicht, kleine schwarze feurige Augen
und einen etwas schleppenden Gang. Bei seiner
Entweichung war er gekleidet in dunkelblauen
glattgestreiftcn buxkin Kleidern, einem bunten
Hemde mit schwarzen Bruftknöpfeu, spricht englisch,
französisch und deutsch im ostpreußischen Dialecte.

Das Signalement des Alois Kerner ist
Folgendes: Er ist 23 Jahre alt, 1,70 Meter
groß, von strammer Haltung, hat ein rundes Kinn,
eine spitze Nase, dunkelblondes Haar mit einem
geraden Scheitel, dunkelblonde Wunzen. Bekleidet
war er mit schwarzgrauen oder graubraunen
Kleibern, spricht den Badenschen Dialect und hat
ein mit weißem Zeuge bezogenen Reisesack.

Nr. 4483.
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In Folge des in der Nr. 278 der Rigafchen
Zeitung vom 29. November c. in Betreff der
Abholung der Güter-Korrespondenzen mittelst
Posttaschen, zu welchen sich bishierzu die Schlüssel

in den Postanstalten und bei den betreffenden
Pastoren befanden, enthaltenen Artikels, habe ich
die Ehre zur allgemeinen Kenntniß zu bringen,
daß die Verwaltung des Postwesens nicht ver
pflichtet ist, sich in irgend welcher Weise an der
Versendung derartiger Korrespondenzen, am
wenigsten von Geld- und anderen Palleten zu
betheiligen, welche nach denjenigen Ortschaften
adressirt sind, in denen sich keine Postanstalten
befinden.

Zn Anbetracht dessen, können daher durch
die Reichspost weder Privatbriefe oder Packete,
noch sonstige Sendungen, für welche nicht das
volle Postporto bezahlt worden, irgendwohin be
fördert werden, sogar nicht nach solchen Orten
des Reiches, wo keine Postanstalten sich befinden.
Die Beförderung eines unfrankirten Briefes von
einem Gute zum andern, mittelst der Reichspost,
wie solches bisher am hiesigen Orte seit bereits
langer Zeit Gewohnheit gewesen, ist durchaus
ungesetzlich. Die Sendungen sind direct von der
Post herauszugeben und zwar gegen jedesmalige
Vorweisung durch die betreffenden Boten der
qu. Billete jedoch nur diejenigen Briefschaften,
welche von der Reichspost expedirt worden, wobei
dieselben auch gar nicht von den Postbeamten in
die Kirchspielstaschen gelegt werden dürfen, wie
dieses bis jetzt hier überall geschehen, zumeist in
den Postanstalten, wo sich Schlüssel zn diesen
Taschen befanden, zur Schädigung der Sache und
den Anordnungen der Regierung zuwider, welche
derartige Manipulationen strenge verbietet. Die
Annahme, Herausgabe und Uebergabe der Cor
respondenz geschah früher in der üblichen tradi
tionellen Weise, und doch ist dieser Beförderungs
modus durch den Herrn Minister des Innern
schon längst, besonders für das Livländifche
Gouvernement, entschieden abgeschafft. Hieraus
ist klar zu ersehen, daß die Gutsbesitzer und die
Einwohner der Güter und Dörfer den Verkehr
unter einander durch eigene Boten bewerkstelligen
und die Postverwaltung kemenfallS mit ähnlichen



Privaten Briefschaften belästigen dürfen, welche
früher fälschlich als städtische Korrespondenz ange
sehen, nur als solche auch besteuert wurden.

Nr. 13944.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ;e. wird der im
Jahre 1871 aus Oesel verschollene zur priv Pid
dulschen Gemeinde gehörige Bauer Friede Tamm,
welcher seit dieser Zeit auch keinerlei Nachricht von
sich gegeben, in Folge eingegangenen Ehescheidungs

gesuchs seines Weibes Ingel, geb. Pertel, hierdurch
aufgefordert, auf Grundlage des Art. 266 Pct. ö
des Kirchengesetzes (Ausgabe vom Jahre 1857)
binnen Jahresfrist sich entweder persönlich oder
durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten
vor diesem Forum zu melden und auf die Ehe
scheidungßklage zu antworten, widrigenfalls dieselbe
für begründet erachtet und die Ehe auf neues
Ansuchen des klagenden Theils getrennt werden

wird. Nr. 379. 1
Arensburg, den 12. December 1878.
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        . Proclama.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen :c. hat das 
dische Hofgericht auf Ansuchen des Herrn dimittirten
Landraths Conrad August von Brasch kraft dieses
öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche wider
die von dem genannten Herrn Conrad August von
Brasch, durch den von ihm, unter Adstipulation
seiner Frau Gemahlin Sophie von Brasch geb.
Baronesse Krüdener, mit seinen nächsten gesetzlichen
Erben rücksichtlich des ihm aus dem Nachlasse
seines verstorbenen Vaters, Herrn Landrichters
und Ritters Conrad Sigismund von Brasch, laut
Hierselbst am 18. December 1845 sub Nr. 54
corroborirten Erbtheilungttransaets eigenthümlich
zugefallenen, im Dorpatschen Kreise und Wendau
sehen Kirchspiele belegenen Gutes Aija, nämlich
mit seinem Bruder, Sr. Excellenz dem Herrn
Landrath Ernst Wilhelm Heinrich von Brasch
und den Kindern seines verstorbenen Bruders
Herrn Landraths Leon Carl Gustav von Brasch,
als dem Herrn Kreisdeputirten Arved Conrad
Magnus von Brasch, dem Conrad Eduard
Amadeo von Brasch und der Anna Sophie
Julie Emmy von Brasch am 4» August 1878
abgeschlossenen, auf dem erforderlichen Actenstempel

papier geschriebenen Erbvertrag, mit dem oben
genannten Gute Aija sammt Nppertinentien und
Jnventarium errichtete perpetuelle von Brasch'sche
Familienfideieommißstiftung, oder wider den Er
wähnten Erbvertrag selbst Einwendungen, oder an
das mit dem Familienfideicommiß belegte Gut
Aija sammt Appertinentien und Jnventarium
Ansprüche irgend welcher Art geltend zu machen
haben sollten, mit Ausnahme und unalterirtem
Vorbehalte jedoch aller öffentlichen Abgaben und
Leistungen und der Rechte der Livländischen
adligen Güter-Credit-Societät wegen deren auf
dem Gute Aija sammt Appertinentien und Jnven
tarium ingrossirt befindlichen Pfandbriefsforderung,

auffordern wollen, sich   äato dieses Proclams
innerhalb der peremtorischen Frist von einen Jahre,
sechs Wochen und drei Tagen, d. i. spätestens
am 5. Februar 1880, mit solchen ihren ver
meinten Einwendungen und Ansprüchen bei diesem
Hofgerichte gehörig anzugeben und dieselben zu
documentiren und ausführig zu machen, bei der
ausdrücklichen Commination, daß nach Ablauf
dieser Frist Ausbleibende nicht weiter gehört,
sondern gänzlich und für immer präeludirt werden
sollen, der besagte Erbvertrag aber für rechtskräftig
erkannt und dessen Corroboration und Jngrossation
auf das Gut Aija angeordnet werden soll. Wo
nach ein Jeder, den Solches angeht, sich zu

richten hat. Nr. 7328. 3
Riga-Schloß, den 22. December 1878.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen w» werden von

Einem Mitauschen Stadtwaisengerichte alle Die
jenigen, welche an die in Mitau sub Nr. 15 und
16 im 2. Quartier belegenen Immobilien oder an
den sonstigen Rachlaß des verstorbenen Buchhändlers

Herrn Gustav Adolf Reyher und zwar in Gemäßheit
und auf Grundlage des am 14. März 1864 publi
cirten, am 27. August 1863 gerichtlich bestätigten
Testamentes desselben Erbansprüche erheben zu
können vermeinen sollten, darunter auch die
eventuell für den Fall, daß die Mitausche Bürger
schaft sich weigern sollte, die ihr resp. einigen
Gliedern derselben testamentarisch auferlegten Ver
waltungs- u. s. w. Obliegenheiten zu übernehmen
instituirten Intestaterben des denatus, ferner auch
alle Diejenigen, welche, ebenso in Grundlage und
Gemäßheit des Testamentes Legatansprüche sollten
erheben zu können vermeinen, darunter auch
namentlich Frau Anna Dorothea Kylberg, Fräulein
Johanna Röhnner, Fräulein Emmy Reyher,
Fräulein Ottilie Reyher und Fräulein Alide Reyhech
ferner aber alle Diejenigen, welche ex titulo crediti,
vel alio quocumque titulo etwas aus der Masse
zurückfordern, oder aber sich Forderungsansprüche,

irgenv welcher Art an den Eingangs benannten
Grundstücken, oder den G. A. Reyherschen Gesammt-

Nachlaß beilegen sollten, nicht minder aber auch
alle Diejenigen, welche sich an den Nachlaß der
am 6. August 1878 Hierselbst mit Hinterlassung
eines am 7. October 1878 publicirten Testamentes
verstorbenen verwittweten Frau Friederika Elisabeth

Reyher geb. Lang, sei es titulo hereditatis, vel
legati, darunter auch namentlich die Mitausche
reformirte Kirche, der Mitausche Frauenverein, der
Herr Theodor Lang, resp. dessen Erben, der Herr
Alexander Lang, resp. dessen Erben und der Herr
Alexander Lang jun., oder titulo crediti vel alio
quocumque titulo Rechte, Fvrderungen und An
sprüche irgend einer Art beilegen zu können ver
meinen sollten, dahin geladen und citiret, daß sie
solche ihre obbezeichneten Rechte, Forderungen oder

Ansprüche in dem aus den 10. Januar 1879
angesetzten ersten, dem auf den 10. April 1879
angesetzten zweiten, oder endlich dem auf den
10. Juli 1879 angesetzten dritten und Präelusiv
angabetermine, oder salls in einem dieser Termine
ein Feiertag einfällig sein sollte am nächstfolgenden
Gerichtstage wie gehörig bei diesem Waisengerichte

anmelden und ausführig machen und zwar bei der
Androhung, daß Alle die dieses auch im dritten
und Präclusivangabetermin zu thun versäumt
haben sollten, auf entsprechenden Antrag mit ihren
Ansprüchen, Forderungen und Rechten präeludirt
ad perpetuum silentium verwiesen werden werden,
mit dem Nachlasse der gedachten Reyherschen Ehe
gatten aber geschehen wird was Recht und dem
betreffenden Testamente gemäß sein wird.

Mitau, den 12. Oetober 1878. 3999. 3

     . Torge.

Von dem Livländischen Hofgerichte wird
hierdurch bekannt gemacht, daß behufs executivischer

Beitreibung der dem Gutsbesitzer Friedrich von
Stryk zu Mosel-Podrigel wider den weiland
Heinrich Bosch, modo dessen Erben zustehenden
judicatmäßigen Obligationsforderungen das den
Erben deS verstorbenen Heinrich Bosch Hierselbst
eigenthümlich zugeschriebene, im Pernauschen
Kreise und Helmetschen Kirchspiele belegene,
früher zum Gute Abenkat gehörig gewesene Hofes
landstück Althof B. und C. sammt darauf befind
lichen Gebäuden und sonstigen Appertinentien bei
diesem Hofgerichte in dreien Torgen am 13., 14. u.
IS. März 1879 und, falls im dritten Torge auf
die Abhaltung eines Peretvrges angetragen werden
sollte, in einem sodann am 16. März 1879 darauf
folgenden Peretorge zu gewöhnlicher Sitzungszeit
der Behörde, unter nachstehenden Bedingungen zum

öffentlichen Mcistbot gestellt werden soll:
1) daß jeder Bieter, behufs Zulaß zur Subha

station, die Summe von 300 Rbl. einzuzahlen habe;
2) daß der Meistbieter alle Kosten der Meist

botstellung und des Zuschlags, sowie die der
hohen Krone gebührende Krepostposchlin und
sonstigen Kosten des meistbietlichen Kaufs, wie
nicht minder alle Kosten der Einweisung in den
Besitz des qu. Grundstücks allein und ohne
Anrechnung auf den Meistbotschilling zu tragen
und zu bezahlen habe;

3) daß der Meistbicter das Hofeslandstück
Althof B. und C., sammt daraus befindlichen
Gebäuden und sonstigen Appertinentien, in dem
zur Zeit des Meistbots vorfindlichen Zustande
zu empfangen habe, wegen etwaiger Prä- und
Reprätenstonen, von der Zeit der Subhastation
bis zur Einweisung, aber sich mit den bis
herigen Eigenthümern des qu. Grundstücks für
eigene Gefahr und Rechnung auseinander zu setzen
habe, ohne irgend eine Schadloshaltung aus dem
Meistbotschillinge verlangen zu dürfen;

4) daß der Meistbieter spätestens bis zum
23. April 1879 den MeistöoLschilling sammt
Weilrenten ä 5% pro anno vom Zuschlagstage
ab, zur Vermeidung einer abermaligen Subhastatwn
des qu. Grundstücks, für seine, des Meistbieters
Gefahr und Rechnung bei diesem Hofgerichte baar
einzuzahlen, die der hohen Krone gebührende
Krepostposchlin und die Kosten der Meistbotstellung

und des Zuschlags aber sofort nach erhaltenem Zu
schlage, und zwar ebenfalls durch baare Einzahlung
bei diesem Hofgerichte zu berichtigen habe;

5) daß die Uebergabe des qu. Grundstücks
nicht vor dem 23. April 1879 an den Meistbieter,
selbst wenn derselbe den Meistbotschilling früher
berichtigen sollte, ersolgen werde, und

6) daß der Zuschlag nach beendetem dritten
Torge oder in dem daraus folgenden Peretorge,
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
würde, dem Meistbieter ertheilt werden soll.

Riga-Schloß, den 13. December 1878.
Nr. 7076. 3
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Die im Äahre 1878 von der Stadt Riga
im ersten Ambaren-Viertel an der Elisabethstraße
neuerbauten massiven Hanfambaren - Speicher,
enthaltend 6 Räumlichkeiten von nachstehendem
Raumgehalte:

Nr. I circa 1902 Berkowetz
Nr. II „ 2070 „

Nr. 111 „ 2070 „
Nr. IV „ 586 i,
Nr. V „ 882 „
Nr. VI „ 616 „

sollen demnächst für das Jahr 1879 meistbietlich
vermiethet werden.

Diejenigen, welche auf solche Räumlichkeiten
reflectiren sollten, werden hierdurch aufgefordert,
sich an den auf den 9., 11. und 16. Januar 1879
anberaumten Ausbvtsterminen um 12 Uhr Mittags,
zur Verlautbarung ihrer resp. Meistbote, zeitig
zuvor aber zur Durchsicht und Unterzeichnung
der Bedingungen beim Rigaschen Stadt-Cassa-
Collegw einsindm zu wollen. Nr. 1511. 3

Riga-Rathhaus, den 21. December 1878.
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Von dem Rigaschen Stadt-Cassa-Collegio
sollen demnächst 4867 Kiefernbäume, welche in
verschiedenen Schlägen im DreiLingsbusch'schen
Stadtwalde stehen, meistbietlich versteigert werden.

Diejenigen, welche auf solches Holz reflectiren
sollten, werden hierdurch aufgefordert, sich am
8. Januar 1879, Morgens 9 Uhr, im Bredschneider-
Kruge unter Harmshos einfinden, zeitig zuvor aber
die Verkaufsbedingungen in der Canzlei des
Rigaschen Stadt-Cassa>Collegiums einsehen zu
wollen. Sollten nicht sämmtliche Stämme am
8. Januar 1879 verkauft sein, so findet die Fort
setzung des meistbietlichen Verkaufs am 9. Januar
1879 an Ort und Stelle statt. Nr. 1520. 2

Riga-RathhauS, den 28. Dccembcr 1878»

2



Von der 2. Section des Rigaschen Landvogtei
gerichts ist in Generalconcurssachen der Badstuben
inhaber, Gebrüder Awerjan und Peter Wawilow
Jacowlew, der öffentliche Verkauf deõ den Gebrüdern

Jaeowlew gehörigen, im 3. Quartier des 2. Vor
stadtlheils sub Pol.-Nr. 136 ä, nach neuen
Eintheilung im 2. Moskauer Stadttheile 2. Quartier
an der Neureussischen Straße belegenen und dem
Credit-Verein der Hausbesitzer in Riga verpfändeten
JmmobilS nachgegeben und der Versteigerungsterwin

auf dm 8. Juni 1879 anberaumt worden.

In Folge dessen werden die etwaigen Kauslieb-
Haber hierdurch aufgefordert, an dem obengenannten

Tage um 1 Uhr Nachmittags vor diesem Gericht zu
erscheinen und ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren. Nach erfolgtem Zuschlage hat der Meist
bieter, gemäß § 88 der Statuten des Hypotheken-
Vereins, ein Zehntheil von der Kaufsumme sogleich
bei Gericht einzuzahlen und den Rest binnen sechs
Wochen nach dem Versteigerungstermine zu berich
tigen, sowie die Kosten des Zuschlages zu tragen.

Gleichzeitig werden auch alle Diejenigen, welche
an die obengenannten Gebrüder A. u. P. Jacowlew, be

ziehungsweise an das obbezeichnete Immobil recht
liche Ansprüche haben, hierdurch angewiesen, dieselben

bis zum Zersteigerungstermine, unter Beibringung
gehöriger Belege, bei diesem Gericht anzumelden und

zwar bei der Verwarnung, daß widrigenfalls auf
solche Ansprüche bei der Gertheilung des Meistbot
schiüings keine Rücksicht genommen werden soll.

Riga-Rathhaus, in der 2. Section des Landvogtei
gmchts, den 2, December 1878. Nr. 1603. 1
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Die Verwaltung der Reichsdomainen in dm Baltischen Gouvernements bringt hierdurch zur allgemeinen K-nntniß, daß -ur Be.arrendiruna
von unten benannten Kronsgutern, belegen im «ur. und Livländischen Gouvernement, vom öeonomilchen Termin 187 S ab aus IS und 24 tabri

entscheidende Torge, ohne Peretorgo, werden abgehalten werden. '

1) Diejenigen, welche am Torge Theil zu
nehmen wünschen, haben entweder persönlich, ober
durch ihre Bevollmächtigten, an dem Torgtage,
spätestens bis 11 Uhr Vormittags, bei einem Ge>
suche die erforderlichen Saloge nebst ihren Standes
beweisen auch beizubringen.

2) Der Salog sowol für die im Kurländischen
Gouvernement, als auch für die, auf dem Flstlande
des Livländifchen Gouvernements belegenen Krons
güter wird im Betrage der osferirt werdenden Jahres-

arrendesumme und dem dritten Theil des Werths
der Gebäude gefordert. Für die auf der Znsel
Oesel belegenen Kronsgüter muß der Salog der
halben Jahresarrendesumme und dem dritten Theil
deS Werths der Gebäude gleichkommen.

3) Außer dem mündlichen Angebote werden
auch Offerten in versiegelten Couverts, mit genauer
Beobachtung der in den Art. 1909 und 1910 Band X
Theil I, Swod der Civilgesetze vom Jahre 1867
enthaltenen Bestimmungen entgegengenommen.

4) Es wird nur ein entscheidender Torg,
ohne Peretorg, abgehalten werden.

5) Die ausführlichen Arrendebedingungen, so
wie die Beschreibung der Güter, können von den
Torgliebhabern bei der Baltischen Domainen-Ver
waltung in Riga, sowie auch bei dem Oeselschen
Ordnungsgerichte in Arensburg, rechtzeitig eingesehen

werden. Nr. 7121« 3
Riga, den 20. December 1878.
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Dessätincn. Rbl. Rbl. Jahre.

Den Z. Februar 1 8 7 9.
Im Kurländischen Gouvernement.

Im Doblenschen Kreise: I

1 Malemuische ......... — — 1 37,63 16,45 21,46 19,31 405 4500 18 I
3m Goldingenschen Kreise: j

2 Wahrenhof — — 1 45,10 — 55,43 51,33 350 3000 24 1 Bei der Baltischen
Im Livländischen Gouvernement.

Im Werroschen Kreise: Domainen-Verwaltuttg.
3 Hahnhof ........... 1 — 3 147,16 134,73 156,63 234,57 500 5400 18
4S Alt-Kasseritz .......... l 1 3 115,06 85,64 88,32 202,38 600 8000 18

Im Pernauschen Kreise:
4b Sörik-Parasma......... 1 1 1 111,19 — 427,61 365,61 500 6600 24

Den 1» Febr n a r 1 8 7 9»
Lm Arensbmgschen Kreise, auf der |

Insel Oesel: 1

5 Abro ........... — — 1 59,41 — 175,23 161,78 370 3800 24 ! Bei dem Oeselschen
6 Attel — — 1 39,33 — 132,68 146,23 300 3000 24 ; Ordnungßgerichte in der
V Koggul ........... — — 1 6i,29 — 92,571 138,92 175 2530 24 j Stadt Arensdura.
8 Reo — — — 49,34 — 116,0 J 136,58 215 3085 24 I

19 Sakla — — 1 59,77 — 113,28 63,09 245 3730 24



Von der % Section des Rigaschen Landvogtei
gerichtS ist in GeneralconeurSsachen der Badstuben
inhaber, Gebrüder Awerjan und Peter Wawilow
Äacowlew, der öffentliche Verkauf des den Gebrüdern

Äacowlew gehörigen, im 3. Quartier des 2. Vor
stadttheils sub Pol.-Nr. 416 e, nach der neuen
Eintheilung im 1. Moskauer Stadttheile 1. Quartier
sub Pol.-Nr. 416   an der Säulen- und Ritterstraße
belegenen und dem Rigaschen Hypotheken - Verein
verpfändeten Immobils nachgegeben und der Ver
steigerungstermin aus den 2. Juni 1879 anberaumt
worden.

Infolge dessen werden die etwaigen Kauslieb
haber hierdurch aufgefordert, an dem obengenannten

Tage, um 1 Uhr Nachmittags, vor diesem Gericht
zu erscheinen und ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren. Nach erfolgtem Zuschlage hat der Meist
bieter, gemäß § 88 der Statuten des Hypotheken-
Vereins, ein Zehntheil von der Kaufsumme sogleich
bei Gericht einzuzahlen und den Rest binnen sechs
Wochen nach dem Versteigerungstermine zu berich
tigen, sowie die Kosten des Zuschlages zu tragen.

Gleichzeitig werden auch alle Diejenigen, welche
an die obengenannten Gebrüder A. n. P. Jaeowlew, be

ziehungsweise an das obbezeichnete Immobil, recht
liche Ansprüche haben, hierdurch angewiesen, dieselben

bis zum Versteigerungstermine, unter Beibringung
gehöriger Belege, bei diesem Gericht anzumelden
und zwar bei der Verwarnung, daß widrigenfalls
auf solche Ansprüche bei der Vertheilung des Meist
botschillings keine Rücksicht genommen werden soll.

Riga-Rathhaus, in der 2. Section des Landvogtei
gerichts, den 2. December 1878. Nr. 1605. 1

Von der 2. Seetion des Rigaschen Landvogtei
gerichts ist aus den Antrag der dritten Rigaer Gesell
schast gegenseitigen Credits der abermalige öffentliche

Berkaus des der Wittwe Anna Katharina Peters,
geb. Hütler, gehörigen, im 3. Quartier des 2. Vor
stadttheils sub Pol.-Nr. 664, nach der neuen
Eintheilung im 2. Moskauer Stadttheile 2. Quartier
sub Pol.-Nr. 269 an der Moskauer Straße bele
genen und dem Rigaschen Hypotheken-Verein ver
pfändeten JmmobilS, und zwar für Gefahr und
Rechnung des früheren Meistbieters Johann Jacob
Rumpelbach, nachgegeben und der Versteigerungs
termin aus den 1. Februar 1879 anberaumt worden.

Infolge dessen werden die etwaigen Kauslieb-
Haber hierdurch aufgefordert, an dem obengenannten

Tage, um 1 Uhr Nachmittags, vor diesem Gericht
zu erscheinen und ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren. Nach erfolgtem Zuschlage hat der Meiste
bieter, gemäß § 88 der Statutm des Hypotheken-
Vereins, ein Zehntheil von der Kaufsumme sogleich
bei Gericht einzuzahlen und den Rest binnen sechs
Wochen nach dem Versteigerungstermine zu berich
tigen, sowie die Kosten des Zuschlages zu tragen.

Gleichzeitig werden auch alle Diejenigen,

welche ott die obengenannte A. C. Peters, be
ziehungsweise an das bezeichnete Immobil, recht
liche Ansprüche haben, hierdurch angewiesen, dieselben

bis zum Versteigerungstermine, unter Beibringung
gehöriger Belege, bei diesem Gericht anzumelden und

zwar bei der Verwarnung, daß widrigenfalls auf
solche Ansprüche bei der Verkeilung des Meistbot
schillings keine Rücksicht genommen werden soll.

Riga-Rathhaus, in der 2. Seetion des Landvogtei
gerichtS, den 20. Deeember 1878. Nr. 1700. 1
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Nachdem aus Antrag der Intestaterben des weil.

Walkschen Bürgermeisters Ernst David Günther
und dessen Ehefrau Elisabeth, geb. Hoffmann,
und zwar des Herrn Nicolai Friedrich Günther
und der Frau Betty Jaß, geb. Günther, von dem
Rathe der Stadt Walk der öffentliche Verkauf des
den genannten Erben gemeinschaftlich gehörigen, in

der Stadt Walk, an der Moskauschen Straße
fub Pol-Nr. 26, auf Erbgrund belegenen hölzernen
Zmmobils sammt Appertinentien, behufs Ausein
andersetzung, verfügt worden, so werden die etwaigen

Kaufliedhaber hierdurch aufgefordert, zu dem auf
den 16. Februar 1879 festgesetzten ersten und dem

alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbotstermin,
in dem Sitzungszimmer dieses Raths zu erscheinen
und ihren Bot und Ueberöot zu verlautbaren.
Bezüglich der Meistbotsbedmgungen, welche in den

vorgenannten Ausbotsterminen bekannt gemacht
werden sollen, ist hervorzuheben, daß dem Meist
bieter 14 Tage, nach geschehenem Meistbot, mit
getheilt werden wird, ob ihm der Zuschlag ertheilt
werde, oder nicht, da die bezeichneten Intestaterben
sich erforderlichen Falls ein Einlösungsrecht vor
deHalten haben.

Gleichzeitig werden auch alle Diejenigen,
welche an die mehrbezeichneten Intestaterben, be
ziehungsweise an das vorbezeichnete Immobil,
rechtliche Ansprüche haben, hierdurch angewiesen,
dieselben bis zum Versteigerungstermin, unter
Beibringung gehöriger Belege, bei diesem Rathe
anzumelden, bei der Verwarnung, daß, widrigenfalls
auf solche Ansprüche, bei der Vertheilung des
Meistbotschillings, keine Rücksicht genommen werden

soll. Nr. 1917. 3
Walk-Rathhaus, am 12. December 1878.
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                    . Nichtofficieller Theil.

Stand
der am 1. Juni 1873 eröffneten

Rigaer Stadt-Discont-Bank

am 30. December 1878.

Aktiva.

Darlehen gegen Werthpapiere
und Waaren...... 1,379,046 Rbl. 64 K.

Wechsel-Portesemlle .... 482,806 „ 83 „
Werthpapiere ...... 205,147 „ 84 „

Zinsen auf Einlagen .... 48,130 „ 48 „
Jnventarium ...... 8,728 „ 37 „
Unkosten ........ 22,363 „ 95 „

Diverse Debitores..... 915,636 „ 46 „
Cassabestand 50,046 „ 99 „

Giro-Conto b. anderen Banken . 245,000 „ „
Summa 3,356,907 Rbl. 76 K.

PaMva.
Grundcapital 242,084 Rbl. 97 K.

Reservecapital 46,334 „ 85 „
Einlagen 2,041,728 „ 54 „

Zinsen auf Werthpapiere. . . 16,661 „ 46 „
Zinsen und Provision . . . 136,892 „ 86 „
Diverse CreditoreS..... 381,634 „ 78 „

Giro-Conti . . . . . . . 491,570 „ 30 „
Summa 3,356,907 Rbl. 76 K.

Die laut § 19 des Statuts der Rigaer Stadt-
Disconto-Bank vorgeschriebene Revision hat am 30. Decbr.
stattgehabt und sind die Cassa, Doeumente und Unter-
Pfänder mit den Büchern übereinstimmend befunden worden.

Das Direktorium der Rigaer Stadt-Disconto-Bank.

General-Versammlung.

Von der Direktion der Dampffchifffahrts-GesLÜschaft „Osliia" wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die statutenmäßige General-Versammlung in diesem Jahre am   Februar, Nachmittags
5 Uhr, im Rathhaussaale wird abgehalten werden.

Die Tagesordnung ist Folgende:
1) Vorläufiger Rechenschaftsbericht pro 1878;
2) Wahl der Revisions-Commission;
3) Fernere Versicherung, das Dampfschiff „Coastantin" betreffend.

Die Direetion.

Die Stadte-Ordnung

vom Jahre 1870.

nebst Ergänzungen und dem Senats-Ukas über die
Anwendung derselben auf die Städte der Baltischen
Provinzen ist als Patent der Livl. Gvnv-
Regierung a 2V Kop. zn haben in der

Redaction der Livl. Gouv.-Zeitung.

                    1870  .
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                            »

Nachstehende örtliche Legitimationen sind von den
Eigentümern als verloren aufgegeben u. werden
daher die etwaigen Finder derselben hiedurch
aufgefordert, diese Legitimationen ungesäumt bei

dem Rigaschen Passbüreau, resp. bei der Steuer-
Verwaltung abzuliefern.

Die von der Rigaschen Steuer-Verwaltung dein
Rigaschen Zunftokladisten Johann Erdmann am 28. De
cember 1878 Nr. 13078 ertheilte, bis zum 1. Januar
1880 giltige Legitimation.

Das Paßbnreanbillet des zum Gute Neugut
verzeichneten Jahn Muhmeek, d. d. 22. August 1878
Nr. 12287, giltig bis zum 3. August 1879.

        »*  .             .

Anmerkung. Hierbei folgen für die betreffenden Behörden Livlanvs Beilagen, betreffend die Ermittelung von Personen, Capitalien und Vermögen und zwar zu den Gouv.-
Zeitungen 1) Nr. 94 von Kaluga, Nr. 88 von Tula, Nr. 94 von Wjatka, Nr. 51 von Kostroma, Nr. 40 von Petrokow, Nr. 94 von Olonetz, Nr. 116 von
Kiew, Nr, 95 von Poltawa, Nr. 47 von Nowgorod; 2) besondere Ausmittelungsartikel von der Charkowschen und Chersonschen Gonv.-Regiernng.
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